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Stellungnahme des Bundesministeriums für Europa, Integration und Äußeres zur 

Parlamentarischen Bürgerinitiative  85/BI vom 6. Oktober 2016 betreffend „Ehe Gleich! 

Aufhebung des Eheverbots für gleichgeschlechtliche Paare“ 

 

 

Unter Bezugnahme auf das Schreiben Zl. 85/BI-NR/2015 vom 6. Oktober 2016 teilt das 

Bundesministerium für Europa, Integration und Äußeres mit: 

 

Die Forderung nach einer sofortigen Aufhebung des durch § 44 des Allgemeinen 

Bürgerlichen Gesetzbuches (ABGB) festgeschriebenen Eheverbotes für gleichgeschlechtliche 

Paare in Österreich fällt nicht in den Wirkungsbereich des Bundesministeriums für Europa, 

Integration und Äußeres.  

   

 

Für den Bundesminister: 

Doujak 

(elektronisch gefertigt) 
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